
In Essen werden auch durch Baumaßnahmen jeg-
licher Art immer wieder Bäume geschädigt. Am
häufigsten betroffen ist der Wurzelbereich unter
der Kronentraufe, aber auch Beschädigungen an
Stamm und Krone können Bäume ernsthaft ge-
fährden. Dabei gibt es zum Schutz von Bäumen
ausführliche und eindeutige Regelungen. Mit
ihrer Hilfe lassen sich Schäden an Wurzeln, Stamm
oder Krone vermeiden oder zumindest in Grenzen
halten. Die Möglichkeiten zum Schutz von Bäumen
bei Baumaßnahmen sollen in diesem Faltblatt
näher vorgestellt werden.

Rechtliche Vorgaben zum Baumschutz
Grundlage für den Baumschutz in Essen ist die Sat-
zung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen
(Baumschutzsatzung). Ihr Geltungsbereich umfasst
die gesamten im Zusammenhang bebauten Flächen
im Stadtgebiet sowie die Geltungsbereiche von Bebau-
ungsplänen. Es sind alle Maßnahmen verboten, die
geschützte Bäume zerstören, schädigen oder wesent-
lich in ihrem Aufbau verändern. Hierzu gehören z.B.
Abgrabungen, Aufschüttungen, Versiegelung oder die
Anwendung von Streusalzen oder Unkrautvernich-
tungsmitteln unter Gehölzen. Die fachlichen Grund-
lagen für einen effektiven Baumschutz sind in Normen
und Regelwerken enthalten. Ihre Anwendung wird
bei der Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich
von Bäumen von der städtischen Umweltabteilung
gefordert, ihre Einhaltung wird kontrolliert. Zu be-
achten sind insbesondere:

DIN 18920 – Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen – Richtlinie für die Anlage von Straßen,
Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen (RAS-LP4).

Auch bei zu erhaltenden Bäumen, die noch nicht
das erforderliche Maß für eine Unterschutzstellung
nach der Baumschutzsatzung erreicht haben, wer-
den grundsätzlich die Schutzmaßnahmen nach den
genannten Regelwerken gefordert.

Baumschutzmaßnahme
In den Regelwerken werden zahlreiche Maßnahmen
zum Schutz von Bäumen detailliert beschrieben. Sie
sollen im weiteren Verlauf kurz vorgestellt werden.
Weitergehende Einzelheiten und Skizzen sind der
DIN 18920 oder der RAS-LP4 zu entnehmen:

• Schutz vor chemischen Verunreinigungen

Die Wurzelbereiche von Bäumen oder anderen Ge-
hölzen dürfen nicht durch pflanzen- und boden-
schädigende Stoffe wie z.B. Lösemittel, Mineralöle,
Säuren, Laugen, Farben oder Zement verunreinigt
werden.

• Schutz vor Feuer

Feuerstellen dürfen nur in mindestens 5 m, offene
Feuer nur in einem Abstand von mindestens 20 m
von der Kronentraufe von Bäumen und Sträuchern
entfacht werden.

• Schutz vor Vernässung

Die Wurzelbereiche von Bäumen und Vegetations-
flächen dürfen nicht durch baubedingte Wasserab-
leitungen vernässt oder überstaut werden.

• Schutz von Bäumen gegen mechanische
Schäden

Zum Schutz vor mechanischen Schäden (z.B. Abreißen
der Rinde, des Holzes oder der Wurzeln, Beschädigung
der Krone) durch Baustellenfahrzeuge sind Bäume
im Baubereich durch einen Zaun zu schützen, der den
gesamten Wurzelbereich umschließt. Als Wurzelbereich
gilt die Bodenfläche unter der Kronentraufe zuzüg-
lich 1,50 m (bei säulenförmigen Bäumen zzgl. 5 m).
Ist eine Umzäunung aus Platzgründen nicht möglich,
ist der Stamm mit einer abgepolsterten, mindestens
2 m hohen Bohlenummantelung zu schützen.

• Schutz des Wurzelbereiches bei Boden-
auftrag

Im Wurzelbereich soll kein Auftrag von Böden oder
anderem Material erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht
zu vermeiden, soll der Bodenauftrag sektoral erfol-
gen. Es darf nur grobkörniges, luft- und wasserdurch-
lässiges Material (z.B. Kies, Schotter) aufgetragen wer-
den. Beim Auftragen darf der Wurzelbereich nicht
befahren werden.

• Schutz des Wurzelbereiches gegen 
Bodenabtrag

Im Wurzelbereich von Bäumen darf der Boden nicht
abgetragen werden.

• Schutz des Wurzelbereiches beim Aushub 
von Gräben und Baugruben

Gräben, Mulden oder Baugruben dürfen im Wurzel-
bereich nicht hergestellt werden. Ist dies im Einzel-
fall nicht zu vermeiden, darf ihre Herstellung nur in
Handarbeit erfolgen. Der Abstand vom Stammfuß
sollte mindestens 2,50 m betragen. Beim Verlegen von
Leitungen soll der Wurzelbereich möglichst unter-
fahren werden. Beim Aushub von Gräben dürfen
Wurzeln ab 2 cm Durchmesser nicht durchtrennt
werden. Ist auch dies nicht zu vermeiden, sollten sie
schneidend durchtrennt und anschließend mit wachs-
tumsfördernden Mitteln oder Wundbehandlungs-
stoffen behandelt werden. Freigelegte Wurzeln sind
umgehend durch ein Vlies gegen Austrocknung und
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Frosteinwirkung zu schützen. Sind Abgrabungen mit
Wurzelverlust unvermeidlich, soll ein sog. Wurzelvor-
hang erstellt werden, der während der Bauzeit ständig
feucht zu halten ist. Müssen im Einzelfall Bauwerks-
gründungen vorgenommen werden, sind statt durch-
gehender Fundamente Punktfundamente zu errichten,
die mindestens 1,50 m voneinander und vom Stamm-
fuß stehen dürfen.

• Schutz des Wurzelbereiches vor Befahren

Der Wurzelbereich darf durch Befahren oder Ab-
stellen von Maschinen und Fahrzeugen, Baustellen-
einrichtungen oder Baumaterial nicht belastet wer-
den. Ist dies während der Bauzeit nicht möglich, soll
die belastete Fläche möglichst klein gehalten wer-
den und gleichzeitig mit mind. 20 cm wasserdurch-
lässigem Material abgedeckt werden. Hierauf soll
eine feste Auflage zum Befahren (z.B. aus Bohlen
oder Stahlplatten) gelegt werden.

• Schutz von Bäumen bei vorübergehender 
Grundwasserabsenkung

Bei Grundwasserabsenkungen, die länger als 3 Wochen
dauern, sind Bäume während der Vegetationszeit im
gesamten unversiegelten Wurzelbereich zu wässern.
Bei länger andauernden Bauzeiten sind diese Vor-
kehrungen ggfs. durch zusätzliche Maßnahmen (z.B.
Auslichten der Krone, Verdunstungsschutz) zu er-
gänzen.

• Schutz des Wurzelbereichs von Bäumen bei 
Bodenfestigungen

Im Wurzelbereich von Bäumen sollen keine Boden-
beläge verlegt werden. Ist dies nicht zu vermeiden,
sollen möglichst wasserdurchlässige Beläge mit ge-
ringen Tragschichtdicken verwendet, geringe Ver-
dichtungen oder eine Anhebung des Belages über
Geländeniveau vorgenommen werden.

Quelle
DIN 18920 – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen –
Ausgabe August 2002
Hrsg: Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.

Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Land-
schaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen (RAS-LP4). – Ausgabe 1999 -
Hrsg: Forschungsgesellschaft für Strassen- und 
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf

Abbildungen aus dem Merkblatt
Baumschutz auf Baustellen, Nov. 2001
Hrsg: Arbeitskreis Stadtbäume der Gartenamtsleiter

Umweltamt
Untere Landschaftsbehörde



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AgfaRotisSemisans
    /AgfaRotisSemisans-Bold
    /AgfaRotisSemisans-Italic
    /AgfaRotisSemisansExtraBold
    /AgfaRotisSemisansLight
    /AgfaRotisSemisansLight-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialHebrew
    /ArialHebrew-Bold
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaNeue
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


